
Mühldorf a. Inn, 23.02.1999 tbauamt Mühldorf a. Inn 
51-610-32/13-4 Di, Sb 

Die Durchführung des Genehmigungsverfahrens wurde am 24.02.1999 ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Bebauungsplan ist nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB rechtverbindlich. 

Der Bebauungsplan i.d.F.v. 08.09.1998 kann ab 24.02.1999 im Stadtbauamt, Huterergasse 
2, 1. Stock, Zimmer Nr. N101 eingesehen werden. 

2. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet 

Mühldorf a. Inn, 23.02.1999 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F.v. 16.06.1998 wurde in der Zeit vom 23.07.1998 

3.1998 öffentlich ausgelegt. Die Träger öffentlicher Belange wurden im gleichen Zeit- 
i beteiligt. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

30.00m 

Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluß des Stadtrates vom 24.09.1998 Nr. 141 den Be- 
jngsplan i.d.F.v. 08.09.1998 als Satzung beschlossen. 

Staatsstraße 
Neumarkier Straße 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 
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2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

“GEWERBEGEBIET AN DER ST 2092 

ENTWURF 
08.09.98 

KSBfiAlfii ,00m 



1 

2. Änderung 

des Bebauungplanes 

„An der Staatsstraße 2092“ 

Die Stadt Mühldorf a. Inn erläßt aufgrund der §§ 9 und 10 des Baugesetz¬ 
buches (BauGB), des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO), des Art. 91 der Bayerischen Bauordnung ( BayBO ), der Verordnung 
über die bauliche Nutzung der Grundstücke ( BauNVO ), der Verordnung über 
Festsetzungen im Bebauungsplan und der Verordnung über die Ausarbeitung 
der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhaltes ( Planzeichenver¬ 
ordnung ) diesen Bebauungsplan als Satzung. 

Planverfasser: Planungsbüro Pumar-Mas 
Marktplatz 6 c 
84559 Kraiburg am Inn 

Entwurf 08.09.1998 



A ) Festsetzungen durch Planzeichen 

1. Art der baulichen Nutzung der Bauffächen und Bauqebiete 

1.1 Ml Mischgebiet (gemäß § 6 Baunutzungsverordnung) 

1.2 Für die Grundstücksparzellen 1-5 ist ausschließlich Wohn¬ 
bebauung zugelassen. 
Für die Grundstücksparzellen 6-8 sind Gewerbebetriebe die 
in Mischgebieten ( Ml) erlaubt sind ( gemäß § 6 Bau¬ 
nutzungsverordnung) zulässig. 

Maß der baulichen Nutzung: 

1.6.1 
und 
1.6.2 

360 

180 

Geschossfläche, 

Grundfläche, 

z.B. 360 m2 ( § 20 BauNVO ) 

z.B. 180 m2 (§19 BauNVO) 

1.6.3 Dachgeschoss im Sinne des Art 48 BayBO zulässig. 

1.6.4 Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze über 
Gelände, z.B. „3“ 

1.6.5 Mindestgrundstücksgröße 
Für Einfamilienhäuser : 500 m2 
Für Doppelhaushälften : 300 m2 

1.6.6 _ Mögliche Teilung 
Grundstücksteilungen bedürfen der Genehmigung der 
Gemeinde ( gemäß § 19 BGB ). 
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1.7 Gekennzeichnete Gebäudeseite mit erhöhter 
Schailimmission (Nachtwert überschritten). Angrenzen von 
Wohn- und Schlafräumen an dieser Gebäudeseite nicht 
zulässig. Sollte eine Gestaltung der Wohngrundrisse 
entsprechend der Festsetzung nicht möglich sein, sind die 
Fenster von Wohn- und Schlafräumen nur dann zur 
Bahnlinie hin zulässig, wenn vor den Fenstern dieser Räume 
Wintergärten vorgesehen sind, deren Belüftung seitlich 
angeordnet ist, oder sonstige gleichwertige 
Schallschutzmaßnahmen getroffen werden. Ebenso können 
die Fenster als Schallschutzfenster der Schallschutzklasse 3 
gemäß VDI-Richtlinie 2719 „Schallschutz bei Fenster“ 
ausgeführt werden, wenn eine Querlüftung von 
lärmabgewandten Räumen aus ermöglicht oder eine 
Zwangsbe- und entlüftungsanlage vorgesehen ist. 
Die Bauwerber im Nachbarbereich der Bahnlinie (ca. 50m) 
haben dafür Sorge zu tragen, daß die Erschütterungen im 
Gebäude einen KB-Wert von 0,15 gemäß DIN 4150 nicht 
überschreiten. Dies kann insbesondere durch solide 
Fundamentausführung erzielt werden. Für ggf. erforderliche 
Voruntersuchungen des Grundstücks hat der Bauwerber 
selbst zu sorgen. 

2. Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise 

Überbaubare Grundstücksfläche: 

2.1 szstststesz" Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Bau- 
- • grenzen festgesetzt. Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 Bau¬ 

nutzungsverordnung 
> 

9 2.2 Eine Überschreitung der Baulinie und Baugrenzen gern. § 
23 Abs. 2 und 3 BauNVO darf durch Vordächer, Rampen 
und Eingangsvorbauten max. 1,50 m betragen. 

2.3 Firstrichtung der Hauptgebäude 

2.4 TR Dachterrasse für Parzelle 8 
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3.Flächen für Stellplätze und Garagen 

3.1 Grundstückszugänge und -Zufahrten und Fußwege sind mit 
versickerungsfähigem Material zu bedecken. Wasser¬ 
durchlässige Beläge wie Rasenfugenpflaster, Rasengitter¬ 
steine, Schotterrasen und wassergebundene Decken sind zu 
bevorzugen. Die Entwässerung dieser Flächen darf nicht auf 
öffentliche Flächen erfolgen. Das Niederschlagswasser ist in 
den betreffenden Grundstücken zu versickern. 

3.2 

3.3 

Benachbarte Garagenzufahrten sind in einheitlichem 
Belagsmaterial herzustellen. 

Offene Stellplätze dürfen nicht versiegelt werden. Zulässig 
sind nur wasserdurchlässige Beläge gemäß Ziffer 3.1 Satz 2. 

3.2 Für Stellplätze müssen pro Wohneinheit 2 Stellplätze 
nachgewiesen werden, wobei als 2. Stellplatz der Stauraum 
vor der Garage angerechnet werden kann. 
Für Stellplätze im Gewerbebereich gelten die Regelungen 
der BayBO. 

3.3 

3.4 

3.5 

GA 

1 

Garagen 

Stellplätze ( nicht überdacht) 

Tiefgaragenrampe 

3.6 Zufahrt für Garage 
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4, Von der Bebauung freizuhaltende Flächen und ihre Nutzung 

4.1 Maßzahl, Abstand zwischen Baugrenzen und Außenkanten 
der westlichen Schiene des Bahngleises. 

5. Verkehrsflächen / Erschließung 

5.1 

.2 

öffentliche Verkehrsflächen 

öffentlich gewidmeter Eigentümerweg gern. Art 53 Abs.3 
BayStr WG 

5.3 

5.4 

Radfahr- und Fußweg 

Straßenbegrenzungslinie 

5.5 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 
Zu- und Ausfahrt nicht zulässig 

8. Maßnahmen zur Landschaftspfleqe 

6.1 Die Bepflanzungen im Bereich der Deutschen Bundesbahn 
und den dortigen Böschungen sind in Ihrem Bestand zu 
sichern, zu erhalten und entsprechend zu pflegen. 

0 2 (J\ ' Um Betriebsgefährdungen durch Baumstürze 
vorzubeugen, ist bei Neupflanzung in Bahnnahe 
der Abstand der Pflanzen zum Lichtraumproril 
des Gleises so zu wählen, daß er mind. ihren 
endgültigen Wuchshöhen entspricht. 
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7. Bindungen für Bepflanzungen 

7.1 Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind, so¬ 
weit sie nicht als Geh- und Fahrflächen festgelegt sind (oder 
als Stellplatz für Kraftfahrzeuge genutzt werden ), gärtner¬ 
isch zu gestalten. Es ist mindestens ein Baum auf je 150 qm 
Grundstücksfläche, standortsgemäß bzw. ortsüb-liche Art mit 
mind. 5 cm Stammdurchmesser, gemessen in 1,00 m Höhe, 
zu pflanzen. Für mindestens 20 % der gärtnerisch zu 
gestaltenden Flächen ist eine Unterpflanzung mit 
Ziergehölzen, blühenden Büschen bzw. boden-deckenden 
Sträuchern vorzusehen. Dabei ist der Artikel 47 des 
Ausführungsgesetzes zum BGB vom 20.07.1982 
(Grenzabstand von Bäumen, Sträuchern usw. ) zu beachten. 
Es dürfen nur heimische Sträucher gepflanzt werden. 

7.2 

7.3 

Zur Sicherstellung der Freiflächengestaltung sind im Rah¬ 
men der Einzelbaugenehmigungen für Parzelle 8 ein qualifi¬ 
zierter Freiflächengestaltungsplan gern. Art. 5 BayBO zur 
Genehmigung vorzulegen. 

Die Grundstückszufahrt und die damit verbundene Unter¬ 
brechung des Grünstreifens zwischen Straßenbegen- 
zungslinie und Einfriedung wird auf max. 6,0 m begrenzt. 

7.4 Das Anpflanzen von buntlaubigen Laubgehölzen und blau¬ 
nadeligen Nadelgehölzen ist nicht zugelassen. 

7.5 
X 

7.6 

Die mit nebenstehenden Planzeichen gekennzeichneten 
Bäume sind mit standortgemäßen Großbäumen, Linden oder 
Ahornbaumreihen ( hochstämmig ) mit Kronenansatz von 
2,50 m zu bepflanzen. ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB ) 

Groß- und mittelkroniger Baum zu pflanzen, Standort varia¬ 
bel im Umkreis von 10 m. ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB ) 

7.7 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern. 



7 

8. Geltungsbereich 

8.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebau¬ 
ungsplanes 

8.2 dl dH cm cm Grenze des geänderten Geltungsbereiches 

9. Vermaßunq 

9.1 
10 

Vermaßung in Meter z.B. 10 m 

B )TexUichen Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Das Bauland wird nach § 9 BauGB in Verbindung mit § 6 
BauNVO als Mischgebiet ( Ml) festgesetzt. 

1.2 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die im Plan fest¬ 
gesetzte Grundfläche und die Geschossfläche bestimmt. Die 
Baugrenzen legen die überbaubaren und nicht überbau- 
baren Grundstücksflächen fest. 
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1.3 Die Errichtung der Gebäude ist innerhalb der Baugrenzen 
zulässig, wenn die bauordnungsrechtlichen Vorschriften der 
Bayer. Bauordnung gesichert sind. Die notwendigen 
Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten. 

1.4 Untergeordnete Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein 
zulässig. Einrichtungen für die Tierhaltung ( z.B. Hunde¬ 
zwinger, Vogelvoliere, Hasenstall und ähnliches ) sind nicht 
zulässig. 

2. Höhenlage der Gebäude 

2.1 Die Wandhöhe der Gebäude wird bei Wohnbebauung 
( Parzelle 1-5 ) auf max. 6m beschränkt, bei Parzelle 8 auf 
max. 10m. Die Oberkante des Erdgeschoß-Fertigfußbodens 
darf nicht mehr als 0,20 m über der Oberkante der jeweils 
angrenzenden Straße liegen ( Bordsteinoberkante ). 

3. Bauliche Gestaltung. 

In Verbindung mit § 9 Abs. 4 werden gemäß Art. 91 BayBO 
zur baulichen Gestaltung Festsetzungen getroffen: 

Haupt- und Nebengebäude sind als gestalterische Einheit 
auszubilden. Dies gilt insbesonders hinsichtlich der Dach¬ 
form, der verwendeten Materialien sowie der Farbgestaltung 
der Gebäude. 

3.1 
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4. Außenwände 

4.1 Für die Gestaltung der Außenwände sind folgende Ma¬ 
terialien zulässig: 
Putz, gestrichene Mauerflächen, Glas und Holz. 
Bei Gewerbebauten sind zusätzlich zulässig: Sichtbeton, 
Naturstein, matt gestrichenes oder matt beschichtetes 
Metall, ebene asbestfreie Faserzementplatten. 

4.2 Nichtzulässige Materialien: 
grellfarbige oder glänzende Materialien, Waschbeton oder 
künstlich strukturierte Betonoberflächen, Kunststoffolien, 
Gummihäute oder ähnlich wirkende Baustoffe. 

4.3 Bei Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden sind fen¬ 
sterlose Fassaden unzulässig. Art. 29 Bay.BO bleibt unbe¬ 
rührt. 

4.4 Solaranlagen ( Sonnenkollektoren ) sind zulässig, wenn sie 
nach Form, Werkstoff und Farbe im Einklang mit der 
Gestaltung des Gebäudes stehen. 

S.Dächer 

5.1 Als Dachform sind zulässig: 
• bei Wohnbebauung: Satteldächer mit 30° bis 35° Grad 

Neigung 
• bei Gewerbebebauung: Sattel- und Pultdächer mit 15° 

bis 25° Grad Neigung 

5.2 Die Dachdeckung der geneigten Dächer ist: 
• bei Wohnbebauung: in rote Ziegeldeckung 
• bei Gewerbebebauung: zusätzlich in roter Betondeckung 

und Titanzinkeindeckung 
zulässig. 
Ausnahmen siehe Punkt 4.4 der Festsetzungen. 
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5.3 Dachgauben sind nur als stehende Giebelgauben ab 35° 
Neigung, max. 2 pro Dachseite zulässig. Die Ansichtsfläche 
der einzelnen Gauben dürfen 1,5 m2 nicht überschreiten. 
Dacheinschnitte sind unzulässig. 

6. Farbgebungen 

6.1 Alle Gebäude sind in gedeckten Farbtönen zu halten. Grelle 
Anstriche und Signal- und Leuchtfarben sind unzulässig. 

7. Nebenanlagen bzw. Gemeinschaftsanlagen 

7.1 Nebenanlagen wie Trafohäuschen oder ähnliches sind in 
Form, Farbe, Material und Dachart den übrigen Gebäuden 
anzupassen. 

8. Werbeanlagen 

8.1 Werbeanlagen werden der einzelnen Baugenehmigung 
Vorbehalten. 

9. Einfriedungen 

Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen dürfen nur in 
, einem Abstand von mind. 1 m von der Straßenbegrenzungs¬ 

linie errichtet werden. 

9.2 Straßenseitige Einfriedungen sind als Holzzäune mit 
senkrechter Lattung ( Staketenzaun ) von max. 1,0 m Höhe 
über Straßenoberkante auszubilden. Zugehörige Türen sind 
höhenbündig mit dem Zaun in gleicher Ausführungsart her¬ 
zustellen. 

9.3 An den Grenzen zwischen den Nachbargrundstücken sind 
max. 1,0 m hohe Maschendrahteinfriedungen mit Hinter¬ 
pflanzung aus heimischen Sträuchern zulässig. 



10. Abwasserbeseitiqunq 

10.1 Die öffentliche Abwasserbeseitigung wird als abgemagertes 
Mischsystem ausgeführt. Kellerentwässerung ist nur über 
Hebeanlagen möglich. Unverschmutztes Niederschlags¬ 
wasser ( Dach- und Hofflächen, Wohnstraßen ) ist über Si¬ 
ckergruben, auf dem eigenen Grundstück zu versickern. Es 
ist dabei zu beachten, daß durch die Anlegung von Sicker¬ 
gruben keine Beeinträchtigung der Bahnanlagen entstehen. 
Der Betreiber hat sicherzustellen, daß keine Öl- und Benzin¬ 
verunreinigungen in die Sickergrube gelangen können. 

10.2 Öffentliche Verkehrsflächen werden über die städtische 
Kanalisation entwässert. 

10.3 Umgang mit wassergefärdenden Stoffen: 
Anlagen zum Lagern, Umschlagen, Abfüllen, Herstellen, 
Behandeln und Verwenden von wassergefährdender Stoffe 
müssen so beschaffen sein und so eingebaut, aufgestellt, 
unterhalten und betrieben werden, daß eine Verunreinigung 
von Grundwasser oder Oberflächengewässern nicht erfolgen 
kann. Anlagen zur Lagerung und zum Transport wasserge¬ 
fährdender Stoffe müssen, entsprechend Art. 37 BayWG, 
angezeigt werden. 

C) Hinweise 

1. ———O- bestehende Grundstücksgrenze 

2 450/2 Flurstücksnummem 

vorhandene Gebäude 

vorgeschlagene Bebauung 
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Stadt Mühldorf am Inn Mühldorf am Inn, 16.06.98 

2. Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet 
„ AN DER STAATSTRASSE 2092“ 

Begründung 

Die Grundstücksparzelle GE 3.3 des bisherigen Gewerbegebietes wird in der 2. Än¬ 
derung in ein Mischgebiet umgewandelt. Der ursprünglich geplante Grünbereich als 
Abgrenzung Gewerbe-/Wohngebiet wird z.T. für Wohnbebauung genutzt und schafft 
dadurch den Übergang zum angrenzenden Wohngebiet. Hier beabsichtigt der Grund¬ 
stückseigentümer ein Musterhauszentrum zu errichten. Vorgesehen sind insgesamt 3 
Einfamilienhäuser und 4 Doppelhaushälften als Musterhäuser, sowie ein Gebäude als 
Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage. 
Im Parallelverfahren wird der Flächennutzungsplan dem Gebietscharakter angepaßt. 

Entwurf vom 16.06.1998 
08.09.1998 

Entwurfsverfasser: 
Planungsbüro Pumar-Mas 
Marktplatz 6c / 84559 Kraiburg am Inn 
Tel.: 08638/7 33 75 Fax: -/ 7 35 65 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az.: 51-610-32/13-4 Di, Sb 

Mühldorf a. Inn, 23.02.1999 

2. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet 

„An der St 2092“ 

Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F.v. 16.06.1998 wurde in der Zeit vom 23.07.1998 - 
24.08.1998 öffentlich ausgelegt. Die Träger öffentlicher Belange wurden im gleichen Zeit¬ 
raum beteiligt. 

4) Mühldorf a. Inn, 23.02.1999 

1. Bürgermeister 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluß des Stadtrates vom 24.09.1998 Nr. 141 den Be¬ 
bauungsplan i.d.F.v. 08.09.1998 als Satzung beschlossen. 

Dem Landratsamt Mühldorf a. Inn wurde der Bebauungsplan angezeigt. Das Landratsamt 
Mühldorf a. Inn bestätigte mit Bescheid vom 1 9- 01. 9J\z.:61-610/2 Sg 35/4 st, daß der Be¬ 
bauungsplan keine Rechtsvorschriften verletzt. 



Die Durchführung des Genehmigungsverfahrens wurde am 24.02.1999 ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Bebauungsplan ist nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB rechtverbindlich. 

Der Bebauungsplan i.d.F.v. 08.09.1998 kann ab 24.02.1999 im Stadtbauamt, Huterergasse 
2, 1. Stock, Zimmer Nr. N101 eingesehen werden. 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az.: 51-610-32/13-4 Di-Sb 

Mühldorf a. Inn, 26.02.1998 

Bekannt machung 

Bekanntmachung über die Genehmigung und Auslegung eines Bebauungspla¬ 
nes 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat am 24.09.1998 die „2. Änderung des 
Bebauungsplanes Gewerbegebiet an der St 2092“ der Gemarkung Mößling 
als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan i.d.F.v. 08.09.1998 ist dem Land¬ 
ratsamt Mühldorf a. Inn mit Schreiben vom 17.12.1998 zur Genehmigung vorge¬ 
legt worden. 

Der Bebauungsplan wurde vom Landratsamt Mühldorf a. Inn mit Schreiben vom 
19.01.1999 Az.61-610/2 Sg. 35/4 h genehmigt. 

Der Bebauungsplan i.d.F.v. 08.09.1998 liegt samt Begründung ab Veröffentli¬ 
chung dieser Bekanntmachung im Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1 .Stock, Zim¬ 
mer N101,84453 Mühldorf a. Inn, während der allgemeinen Dienststunden öf¬ 
fentlich aus und kann dort eingesehen werden. 

Gemäß § 10 Abs.3 BauGB tritt der Bebauungsplan mit der Bekanntgabe in Kraft. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor¬ 
schriften des BauGB beim Zustandekommen eines Bebauungsplanes unbeacht¬ 
lich, wenn sie im Falle einer Verletzung des in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind, oder im Falle von Abwägungsmängeln nicht in¬ 
nerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegen¬ 
über der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver¬ 
letzung oder Mängel begründen soll, ist darzulegen. (§ 215 Abs. 2 BauGB). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 und Abs. 4 des BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlö¬ 
schen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Ausham 
Rathaus 
Mößling 

An der Amtstafel 
angebracht: 24.02.1999 
abgenommen: 26.03.1999 

Altmühldorf 



LANDRATSAMT MUHLDORF A. INN 

Töginger Straße 18 
84453 Mühldorf a. Inn 

Mühldorf a. Inn, 19.01.1999 
Landratsamt Mühldorf a. Inn 
Postfach 409, Mühldorf a. Inn 

Stadt 
Mühldorf a. Inn 

84453 Mühldorf a. Inn 

Sachbearb.: Herr Heimerl 
Zimmer Nr.: 255 
Telefon : 08631/699-336 
Telefax : 08631/699-699 
Aktenz. : 61-610/2 

Sg. 35/4 h 
Besuchs- Mo.-Fr. 8.00-12.00 
Zeiten : Do. 14.00-16.00 

Ihr Zeichen: 51-610-31/31-1 
Herr Dickinger 

Ihr Schreiben vom: 17.12.1999 

Bauleitplanung; 
2. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet an der Staats¬ 
straße 2092" der Stadt Mühldorf a. Inn 
hier: Genehmigungsverfahren 

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Textteil und Begründung 
i.d.F. vom 08.09.1998 

1 Verfahrensordner 
1 Empfangsbestätigung 

Das Landratsamt Mühldorf a. Inn erläßt folgenden 

Bescheid: 

Die am 24.09.1998 als Satzung 
Bebauungsplanes "Gewerbegebiet 
Planfassung vom 08.09.1998 wird 
genehmigt. 

beschlossene 2. Änderung des 
an der Staatsstraße 2092" in der 
gemäß § 10 Abs. 2 BauGB 

Gründe: 

Die Änderung des Bebauungsplanes unterliegt der Genehmigungs¬ 
pflicht des § 10 Abs. 2- BauGB. Der Flächennutzungsplan wird im 
Parallelverfahren geändert (§ 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB). 
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Zuständig ist das Landratsamt Mühldorf a. Inn (§ 10 Abs. 2 Satz 
1 BauGB, § 203 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 ZustVBau). 

Die Genehmigung war zu erteilen, da das Änderungsverfahren 
des Bebauungsplanes ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Materi- 
ellrechtliche sowie verfahrensrechtliche Planungsfehler liegen 
nicht vor. Insbesondere stimmt das mit dieser Bebauungsplanän¬ 
derung geschaffene Mischgebiet mit der künftigen Darstellung 
der 4. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Mühldorf a. Inn 
überein. Für diese Flächennutzungsplanänderung liegt bereits der 
Feststellungsbeschluß vor. Nach dem Stand der Planungsarbeiten 
ist anzunehmen, daß die Bebauungsplanänderung aus den künftigen 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt sein wird 
(vgl. Kommentar Ernst-Zinkahn-Bielenberg Rd.Nr. 16 ff zu § 8 
BauGB). 

Die Verfahrensvermerke sind noch anzubringen und urkundenmäßig 
(Siegel) zu sichern. 

Danach darf das Verfahren mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 
3 BauGB abgeschlossen werden. In der Bekanntmachung ist ein 
Hinweis auf § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4 (vgl. § 44 
Abs. 5 BauGB) sowie ein Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB (siehe § 215 Abs. 2 BauGB) aufzunehmen. Ferner ist 
anzugeben, wo der Bebauungsplan eingesehen werden kann. Nach der 
Bekanntmachung wird das Landratsamt Mühldorf a. Inn den Geneh¬ 
migungsvermerk anbringen. Dazu sind vier Bebauungsplan-Ausferti- 
gungen mit Textteil und Begründungen und die Bekanntmachung vor¬ 
zulegen . 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Zustellung Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, 80335 
München, Bayerstraße 30 (Briefanschrift: Bayer. Verwaltungsge¬ 
richt München, Postfach 20 05 43, 80005 München), schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts zu erheben. 
Die Klage muß den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 
den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis¬ 
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur¬ 
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 4 Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

I . A. 

gez . 
Hoch 
Reg.-Rat 

in Abdruck an: 
Sachgebiet 36 
Sachgebiet 36/1 mit 1 B-Plan 
im Hause 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 


